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1. Änderung  

der Satzung der Stadt Heiligenhafen über die Entsch ädigung der für sie 
tätigen Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten und  

ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger  
(Entschädigungssatzung)  

 
 
 
Aufgrund der §§ 2 und 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und der 

Landesverordnung über die Entschädigung der in den Gemeinden, Kreisen und Ämtern sowie bei 

den Zweckverbänden tätigen Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten und ehrenamtlich tätigen 

Bürgerinnen und Bürgern (Entschädigungsverordnung) in der zurzeit gültigen Fassung wird nach 

Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen vom 21.03.2013 folgende 

1. Änderung der Satzung der Stadt Heiligenhafen über die Entschädigung der für sie tätigen 

Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten und ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern 

(Entschädigungsverordnung) erlassen: 

 
 

§ 1 

§ 15 Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

 

Dem Gerätewart, den stellvertretenden Gerätewarten, dem Atemschutzgerätewart und dem 

Jugendwart der freiwilligen Feuerwehr wird nach Maßgabe der Richtlinie über die Entschädigung 

von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren eine Entschädigung in 

Höhe des Höchstsatzes der Richtlinie gewährt. 

 
 

§ 2 

Die übrigen Bestimmungen werden nicht geändert. 

 
 

§ 3 

Diese Änderung tritt rückwirkend zum 01. April 2013 in Kraft. 

 
 
 

Heiligenhafen, den 13.08.2013 

Stadt Heiligenhafen 
Der Bürgermeister  

 
 

           (L.S.) 
 
 

(Heiko Müller) 


